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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Roman Zalozni, wohnhaft: „unbekannt,, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 23.01.2026, Akten 
zeichen 55/711F-59087 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 23.01.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Sarah Krüger, „unbekannt verzogen, zuletzt wohnhaft „Georg-
Scheer-Str. 35, 58119 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Ablehnungsbescheid der Stadt Hagen vom 23.01.2025, Aktenzeichen 
55/712C-57278+62908 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 23.01.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Filandra Dumitru, letzte bekannte Anschrift Hochstr. 5, 58095 
Hagen, liegt im Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, 
Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 1319, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 30.01.2026 
- Gewerbesteuerveranlagung/en für den Veranlagungszeitraum 

2023. 
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
Geschäftszeichen: 20/20 
Kassenzeichen: 1001.1012280.7 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. Nr. 02331/207-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungs-

zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 28.01.2026                            Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Imad Azami Hassani, wohnhaft: „Spanien“ liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 29.01.2026, Aktenzeichen 
55/712A – 62677 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 29.01.2026                            Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Yasser Youssef Safa, wohnhaft: „Madrid, Spanien,, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 30.01.2026, Akten-
zeichen 55/711F-57424 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 30.01.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Nicoleta Beatrice Popa, wohnhaft:  unbekannt (letzte bekannte 
Anschrift Kniestr. 2, 58091 Hagen) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Anhörung der Stadt Hagen vom 30.01.2026, Aktenzeichen 55/712E-
65319. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung  
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zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 30.01.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Ekechukwu Raphael Okeke – aktuell „Unbekannt“, zuletzt 
bekannte Wohnanschrift: „Erlenweg 4, 96050 Bamberg“, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 02.02.2026, Akten-
zeichen 55/711D – 68182. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 02.02.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Sima Alizada, wohnhaft:  unbekannt (letzte bekannte Anschrift 
Am Waldesrand 6, 58093 Hagen) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Anhörung der Stadt Hagen vom 03.02.2026, Aktenzeichen 55/712E-
53324. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 03.02.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Denis Bux, wohnhaft:  unbekannt (letzte bekannte Anschrift 
Buntebachstr. 47a, 58091 Hagen) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 04.02.2026, Aktenzeichen 
55/711D-68008. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 04.02.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Oleksandr Georgijovic Beresovskiy, unbekannt in der Ukraine, 
liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, 
Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 04.02.2026, Aktenzeichen 
55/711A-68113 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 04.02.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Katharina Pommert, wohnhaft: unbekannt (letzte bekannte 
Anschrift Bebelstr. 17, 58135 Hagen) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Anhörung der Stadt Hagen vom 05.02.2026, Aktenzeichen 55/712E-
41286. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 05.02.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Widmung des Verbingungsweges zwischen Roggenkamp und 
Feithstraße zum Geh- und Radweg 

 

Die Bezirksvertretung Hagen-Motte hat in ihrer Sitzung am 02.12.2025 
gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.September 1995 (GV NRW S. 1028 / SGV NRW 91), 
die Widmung des 

 

Verbindungsweges zwischen Roggenkamp und Feithstraße 
 

beschlossen.  
 

Die Verkehrsfläche umfasst einen Teil des Grundstücks Gemarkung 
Eppenhausen, Flur 2, Flurstück 624. 
Durch die Widmung erhält die Fläche die Eigenschaft eines Geh- und 
Radweges und wird der Straßengruppe der sonstigen Straßen, nach § 3 
Abs. 1 Nr. 4 StrWG NRW zugeordnet. 
 

Der dem Beschluss zugrundeliegende Lageplan kann vom Tage der 
Bekanntmachung an beim Oberbürgermeister der Stadt Hagen, 
Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, Rathaus 
I, Zimmer B 434, Rathausstr. 11, 58042 Hagen, eingesehen werden.  
 

Auf den dieser Bekanntmachung beigefügten Widmungsplan wird im 
Übrigen verwiesen. 
 

http://www.hagen.de/
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Die Widmung wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen Bekannt-
machung wirksam. Als Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe wird der 
auf diese Bekanntmachung folgende Tag bestimmt. 
 

Belehrung über den Rechtsbehelf: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim 
Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in 
elektronischer Form nach Maßgabe der „Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG)“ vom 
07.11.2012 (GV.NW 2012 S. 548), einzureichen. Wird die Klage 
schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Falls 
die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtsgeberin oder 
dem Vollmachtsgeber zugerechnet werden. 
 

Hinweis: 
Weiterführende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr finden 
Sie auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg. 
 

Hagen, 30.01.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Widmung der Straße Große Brenne 
 

Die Bezirksvertretung Hohenlimburg hat in ihrer Sitzung am 01.12.2025 
gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.September 1995 (GV NRW S. 1028 / SGV 
NRW 91), die Widmung der Straße 

 

Große Brenne 
 

beschlossen.  
 

Die Verkehrsfläche umfasst das Grundstück Gemarkung Herbeck, Flur 
4, Flurstück 335. 
Durch die Widmung erhält die Fläche die Eigenschaft einer 
Anliegerstraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW und wird der 
Straßengruppe der Gemeindestraßen, nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrWG NRW 
zugeordnet. 
 

Der dem Beschluss zugrundeliegende Lageplan kann vom Tage der 
Bekanntmachung an beim Oberbürgermeister der Stadt Hagen, 
Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, Rathaus 
I, Zimmer B 434, Rathausstr. 11, 58042 Hagen, eingesehen werden.  
 

Auf den dieser Bekanntmachung beigefügten Widmungsplan wird im 
Übrigen verwiesen. 
 
 
 
 

 
 

Die Widmung wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung wirksam. Als Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe 
wird der auf diese Bekanntmachung folgende Tag bestimmt. 
 

Belehrung über den Rechtsbehelf: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim 
Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in 
elektronischer Form nach Maßgabe der „Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG)“ vom 
07.11.2012 (GV.NW 2012 S. 548), einzureichen. Wird die Klage 
schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Falls 
die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtsgeberin oder 
dem Vollmachtsgeber zugerechnet werden. 
 

Hinweis: 
Weiterführende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr finden 
Sie auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg. 
 

Hagen, 26.01.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Pflegebedarfsplanung für die Jahre 2025 bis 2028 
 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 die Pflege-
bedarfsplanung für die Jahre 2025 bis 2028 verbindlich beschlossen.  
Die Bedarfsplanung kann vom 05.01.2026 bis zum 18.12.2026 jeweils 
montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr an der Infotheke des 
Sozialen Rathauses, Rathaus II, Berliner Platz 22, 58089 Hagen, 
eingesehen werden. Gleichzeitig finden Sie die Bedarfsplanung im 
Internet unter Pflege – Veröffentlichungen auf den Internetseiten der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de. 
 

Hagen, 03.02.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 112 Grundschötteler 
Straße 
hier: Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg gemäß § 6 Abs. 
1 BauGB vom 18.12.2025 und Wirksamkeit der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 112 Grundschötteler Straße 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 
 
 

http://www.hagen.de/
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Die Bezirksregierung Arnsberg als höhere Verwaltungsbehörde hat mit 
Verfügung vom 18.12.2025 - Az.: 35.02.04.01-007/2024-002 - die vom 
Rat der Stadt Hagen am 25.09.2025 beschlossene Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 112 Grundschötteler Straße gemäß § 6 Abs. 
1 BauGB genehmigt. 
 

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 
 

Unter Bezugnahme auf Ihren o.g. Antrag genehmige ich die am 
25.09.2025 vom Rat der Stadt Hagen beschlossene 112. Änderung des 
Flächennutzungsplanes – Grundschötteler Straße - gemäß § 6 Abs. 1 
BauGB mit folgender Nebenbestimmung: 
 

Auflage: 

• Der Umweltbericht ist um Aussagen zu Nr. 2 lit. b' lit. aa (,,des 
Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten"), lit dd (,,Art und 
Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und 
Verwertung"), lit ee (,,Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt - z.B. durch Unfälle oder 
Katastrophen, Störfallschutz"), lit ff (,,Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in 
Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen"), lit. hh („der eingesetzten Techniken und Stoffe") 
sowie einer Referenzliste der Quellen (Nr. 3 lit. d) der Anlage 
1 zum BauGB zu ergänzen. 

• Auf der Planurkunde ist in Plan und Legende das Landschafts-
schutzgebiet zu übernehmen. 

 

[…] 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
(gez. M. Steimann-Menne) 
 

– Vorstehende Genehmigung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Genehmigung wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB hiermit 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird 
die Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 112 Grundschötteler 
Straße wirksam. 
 

Die oben genannte Auflage wurde in die Begründung, Teil B - 
Umweltbericht eingearbeitet. Die Fassung vom 30.01.2026 ersetzt die 
Fassung vom 28.07.2025.  
Auf der Planurkunde wurde das Landschaftsschutzgebiet nicht in Plan 
und Legende ergänzt, da dies der Darstellungstiefe des Flächen-
nutzungsplans der Stadt Hagen widerspricht. Auf Seite 6 der 
Begründung, die Bestandteil der FNP-Teiländerung ist, sind die Fest-
setzungen des Landschaftsplan hinreichend dargelegt. Zudem handelt 
es sich um einen Bereich, im dem widersprechende Festsetzungen des 
Landschaftsplanes zum Landschaftsschutz bei Aufstellung, Änderung 
und Ergänzung eines Bebauungsplans oder einer Satzung über den 
Vorhaben- und Erschließungsplan mit deren Rechtsverbindlichkeit außer 
Kraft treten werden. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 6 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der 
GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 490). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der 

Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3, Abs. 4 S. 2, nach § 13 Abs. 
2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 sowie § 35 Abs. 6 S. 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, 

Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht 
beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt 
worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c) (aufgehoben) 

http://www.hagen.de/
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d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 
nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im 
Internet veröffentlicht worden ist und die Begründung für die 
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes 
nachvollziehbar ist,  

e) bei Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 5 der Inhalt der 
Bekanntmachung zwar in das Internet eingestellt wurde, aber 
die Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich gemacht wurden, 

f) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die 
Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 
Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 6 Abs. 5 S. 3 BauGB liegt der Plan zur Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 112 Grundschötteler Straße, die 
Begründung, Teil A - Städtebau vom 09.09.2025 und die Begründung, 
Teil B - Umweltbericht vom 30.01.2026 gemäß § 5 Abs. 5 BauGB sowie 
die zusammenfassende Erklärung vom 02.02.2026 gemäß § 6a Abs. 1 
BauGB ab sofort beim Fachbereich Geoinformation und Liegen-
schaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 58089 
Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den Plan zur Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Unser Service / Planen, Bauen und 
Wohnen / Stadtpläne - Das GeoDatenPortal eingesehen werden. 
 

Hagen, 04.02.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 117 Unterberchum 
hier: Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg gemäß § 6 Abs. 
1 BauGB vom 15.01.2026 und Wirksamkeit der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 117 Unterberchum 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 

 
 

http://www.hagen.de/
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Die Bezirksregierung Arnsberg als höhere Verwaltungsbehörde hat mit 
Verfügung vom 15.01.2026 - Az.: 35.02.04.01-009/2023-003 - die vom 
Rat der Stadt Hagen am 11.12.2025 beschlossene Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 117 Unterberchum gemäß § 6 Abs. 1 BauGB 
genehmigt. 
 

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 
 

Unter Bezugnahme auf Ihren o.g. Antrag genehmige ich die vom Rat der 
Stadt Hagen am 11.12.2025 beschlossene 117. Änderung des 
Flächennutzungsplanes – Unterberchum - gemäß § 6 Abs. 1 BauGB. 
 

Hinweise: 

• Planurkunde 
Auf der Planurkunde ist das Datum des Feststellungs-
beschlusses (11.12.2025) zu ergänzen. 

 

• Bekanntmachung zur förmlichen Öffentlichkeitsbekannt-
machung 
Die vorliegenden Bekanntmachungen zur Beteiligung gern. § 
3 Abs. 2 BauGB im Amtsblatt und im Internet weichen inhaltlich 
voneinander ab. Aus Rechtsgründen sollten beide Inhalte 
identisch sein. (OVG Münster Urt. v. 25.6.2019- 10 D 
88/16.NE, BeckRS 2019, 14316) 

 

• Umweltrelevante Informationen 
Mit der Bekanntmachung von Ort und Dauer der Beteiligung 
gern. § 3 Abs. 2 BauGB ist auch bekannt zu machen, welche 
Arten umweltrelevanter Informationen verfügbar sind. Die 
vorliegende Bekanntmachung listet Schutzgüter sowie 
Informationen (Hinweis Gutachten, Umweltbericht) zu 
einzelnen Schutzgütern auf. Grundsätzlich liegt, sofern von 
den „Arten der verfügbaren Umweltinformationen" die 
Mehrzahl nicht angegeben wurde, ein beachtlicher Fehler vor. 
(VGH München 28.2.2008- 1 NE 07.2946 u. a. -juris Rn. 41 ff.) 
Um eine hinreichende Anstoßwirkung zu erreichen sollten 
daher bereits in der Bekanntmachung die umweltrelevanten 
Informationen vollständig bekannt gemacht werden. 

 

• Bewertende Zusätze 
Mit Bezug auf die Rundverfügung der Bezirksregierung 
Arnsberg, Dez. 35.2 vom 20.11.2025 weise ich noch einmal 
darauf hin, dass in der Offenlagebekanntmachung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB auf wertende Formulierungen grundsätzlich zu 
verzichten ist.  
(https:/www.bra.nrw.de/system/files/media/document/file/rund
verfuegung_ss_3_abs_2_baugb.pdf). 

 

• Weitere Informationen im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung von Flächennutzungsplänen bzw. Flächennutzungsplan-
änderungen können der Handreichung für die Kommunen zur 
Vorlage von Anträgen auf Genehmigung gern. § 6 BauGB bei 
der Bezirksregierung Arnsberg entnommen werden. Hand-
reichung für die Kommunen von Anträgen auf Genehmigung 
gem. § 6 BauGB. 

 

[…] 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
(gez. M. Steimann-Menne) 
 

– Vorstehende Genehmigung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Genehmigung wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB hiermit 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird 
die Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 117 Unterberchum 
wirksam. 
 

Die oben genannten Hinweise werden berücksichtigt. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 6 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der 
GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.06.2025(GV. 
NRW. S. 618). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der 

Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3, Abs. 4 S. 2, nach § 13 Abs. 
2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 sowie § 35 Abs. 6 S. 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a.) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden 

oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 
sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b.) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c.) (aufgehoben) 
d.) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 nicht 

für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Internet 
veröffentlicht worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,  

e.) bei Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 5 der Inhalt der 
Bekanntmachung zwar in das Internet eingestellt wurde, aber die 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich gemacht wurden, 

f.) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 
oder 

g.) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die 
Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
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Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei 
die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geord-nete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. 3.der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-planes und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 
Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 6 Abs. 5 S. 3 BauGB liegt der Plan zur Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 117 Unterberchum, die Begründung, Teil A - 
Städtebau vom 03.05.2025 und die Begründung, Teil B - Umweltbericht 
vom 23.09.2025 gemäß § 5 Abs. 5 BauGB sowie die zusammenfassende 
Erklärung vom 02.02.2026 gemäß § 6a Abs. 1 BauGB ab sofort beim 
Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster der Stadt 
Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer B.104 
dauernd während der Dienststunden zur Einsichtnahme bereit. 
Jedermann kann den Plan zur Teiländerung des Flächennutzungs-
planes, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
# 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Unser Service / Planen, Bauen und 
Wohnen / Stadtpläne - Das GeoDatenPortal eingesehen werden. 
 

Hagen, 04.02.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 1/22 (709) Gewerbegebiet Unterberchum 
hier:  
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der 

Beteiligungsverfahren 
b) Satzungsbeschluss 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Nach eingehender Prüfung der öffentlichen und privaten Belange 
werden die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
vorgebrachten Anregungen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
zurückgewiesen bzw. es wird ihnen im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen der Verwaltung entsprochen. Die Sitzungsvorlage 
wird Bestandteil des Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 

 

b) Der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss 
gehörende Bebauungsplan Nr. 1/22 Gewerbegebiet Unterberchum 
wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung als 
Satzung beschlossen. Dem Bebauungsplan ist die Begründung vom 
03.05.2025 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt, die als Anlage 
Gegenstand der Niederschrift ist. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1/22 (709) Gewerbegebiet 
Unterberchum liegt im Stadtbezirk Hohenlimburg, in der Gemarkung 
Berchum, Flur 1 und umfasst die Flurstücke 319, 553, 554, sowie 
teilweise die Flurstücke 716, 781, 799, 651 und 777. Das Plangebiet 
grenzt nördlich an die Verbandsstraße, östlich wurde das 
Feuerwehrgerätehaus Berchum / Garenfeld errichtet. Westlich verläuft 
die Lennetalbrücke der BAB 45, welche die Straße Unterberchum kreuzt. 

http://www.hagen.de/
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Südöstlich des Plangebietes schließt sich gewerbliche Nutzung an. Das 
Plangebiet umfasst ca. 1,8 ha.  
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Bebauungsplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:500 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 1/22 (709) 
Gewerbegebiet Unterberchum wird hiermit ortsüblich öffentlich 
bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 
Buchstabe g) der GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.06.2025 (GV. NRW. S. 618).  
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
wegen Planungsschäden infolge der Aufstellung/Änderung eines 
Bebauungsplanes:  
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 S. 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der 

Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3, Abs. 4 S. 2, nach § 13 Abs. 
2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 sowie § 35 Abs. 6 S. 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a.) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden 

oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 
sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b.) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c.) (aufgehoben) 

d.) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 nicht 
für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Internet 
veröffentlicht worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,  

e.) bei Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 5 der Inhalt der 
Bekanntmachung zwar in das Internet eingestellt wurde, aber die 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich gemacht wurden, 

f.) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 
oder 

g.) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die 
Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
a. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

b. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei 
die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

c. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

c.) im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
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Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 
Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 1/22 (709) 
Gewerbegebiet Unterberchum als Satzung in Kraft. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 10 Abs. 3 BauGB liegen der Bebauungsplan Nr. 1/22 (709) 
Gewerbegebiet Unterberchum, die Begründung vom 03.05.2025 gemäß 
§ 9 Abs. 8 BauGB und die zusammenfassende Erklärung vom 
16.01.2026 gemäß § 10a Abs. 1 BauGB ab sofort beim Fachbereich 
Geoinformation und Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, 
Berliner Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den 
Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Stadtpläne / Planen und Bauen 
eingesehen werden. 
 

Hagen, 04.02.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme 

von Mährobotern im Bereich der Stadt Hagen 
 

Aufgrund § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 44 Absatz 1 Nummer 1 des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit § 2 des 

Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LNatSchG NRW) 

erlässt die Stadt Hagen als untere Naturschutzbehörde folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung umfasst das 

gesamte Stadtgebiet der kreisfreien Stadt Hagen.  
 

2. Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern 

2.1. Die nächtliche Inbetriebnahme von Mährobotern im Stadtgebiet 

der kreisfreien Stadt Hagen ist zum Schutz von Igeln und 

sonstigen kleinen Wirbeltieren verboten.  

2.2. Das Inbetriebnahmeverbot nach Ziffer 2.1. gilt in der Zeit von 

einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis einer halben 

Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden Tages (Daten zum 

genauen Zeitpunkt des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs 

in der Stadt Hagen sind beispielsweise abrufbar unter: 

https://www.wetterdienst.de/Wetter/Hagen (Westfalen)/). 

2.3. Mähroboter im Sinne dieser Allgemeinverfügung sind alle 

automatischen und programmierbaren Rasenmäher (auch: 

Rasenmähroboter; Rasenroboter), die selbsttätig (nicht 

ferngesteuert) eine vorgegebene (Rasen-) Fläche mähen 

können.  
 

3. Ausnahmen und Befreiungen 

3.1. Das Verbot nach Ziffer 2.1. gilt nicht für den Betrieb von 

Mährobotern 
 

3.1.1. in geschlossenen Räumen,  

3.1.2. auf dauerhaft unzugänglichen Gründächern (Rasen-

flächen auf Gebäudedächern ohne ebenerdigen 

Zugang). 
 

3.2. Eine Ausnahme von dem Verbot nach Ziffer 2.1. dieser 

Allgemeinverfügung wird durch die untere Naturschutzbehörde 

der Stadt Hagen auf Antrag erteilt, wenn vom Antragsteller 

nachgewiesen wird, dass im konkreten Einzelfall durch den 

Einsatz eines Mähroboters keine Gefahr für Leib und Leben von 

Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren entsteht.  

 

3.3. Eine Befreiung von dem Verbot nach Ziffer 2.1. dieser 

Allgemeinverfügung kann durch die untere Naturschutzbehörde 

der Stadt Hagen auf Antrag nach Maßgabe des § 67 BNatSchG 

erteilt werden, wenn  
 

3.3.1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses, einschließlich solcher sozialer und 

wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder  

3.3.2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 

unzumutbaren Belastung führen würde und die 

Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 

Landschaftspflege vereinbar ist.  
 

Der Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach Ziffer 3.2. bzw. 
Befreiung nach Ziffer 3.3. ist beim Umweltamt der Stadt Hagen als untere 
Naturschutzbehörde schriftlich oder zur Niederschrift (Rathausstr. 11, 
58095 Hagen) zu stellen.  
 

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung der Ziffer 2.1. wird angeordnet. 
 

5. Inkrafttreten  

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 und Abs. 4 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Verwaltungsverfahrensgesetz NRW – VwVfG NRW) öffentlich 
bekannt gemacht und gilt gem. § 41 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW 
zwei Wochen nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

 

Begründung 
 

I. Sachverhalt  
In verschiedenen europäischen Ländern wurde in den letzten 
Jahrzehnten eine Bestandsabnahme des Europäischen Igels (Erinaceus 
europaeus) beobachtet. Die 2020 aktualisierte Rote Liste der 
Säugetierezeichnet für Deutschland ein vergleichbares Bild. Igeln, früher 
überall zahlreich vertreten, wird dort ein erheblicher Rückgang attestiert.  
Exemplarisch zeigen Langzeitzählungen überfahrener Igel in Bayern, 
dass die Anzahl der Totfunde in den letzten ca. 40 Jahren um ca. 80 
Prozent zurückgegangen ist, was nicht auf effektive Schutzmaßnahmen, 
sondern einen generellen Rückgang der Bestände zurückgeführt werden 
muss.  
Die Ursachen für den Bestandsrückgang sind vielfältig. Einer der 
gravierendsten Gründe sind fehlende Insekten als Haupt-
nahrungsgrundlage des Igels infolge Pestizideinsatz, Lichtver-
schmutzung und Lebensraumverlust. Eine weitere Ursache ist das 
Fehlen geeigneter Lebensräume in der freien Landschaft. Dort mangelt 
es häufig an Hecken und Gebüschen, in denen die Tiere tagsüber 
schlafen, ihre Nester für den Winterschlaf bauen und ihre Jungtiere 
aufziehen können. In der Folge weichen Igel häufig - weg von der freien 
Landschaft - in städtische Ersatzlebensräume aus, z. B. Grün- und 
Parkanlagen, Friedhöfe oder Gärten. Es wird vermutet, dass die 
Bestände in den städtischen Bereichen mittlerweile teilweise höher sind 
als in der freien Landschaft, obwohl insgesamt ein starker Rückgang aller 
Bestände zu verzeichnen ist. 
 

Unter anderem in Gärten werden häufig Mähroboter eingesetzt, welche 
eine große Gefahrenquelle für zahlreiche kleine Wirbeltiere, 
insbesondere für Igel, darstellen. Treffen Mähroboter auf Igel bzw. 
andere kleine Wirbeltiere, fügen die scharfen Messer und rotierenden 
Klingen der Mähroboter diesen typischerweise Verstümmelungen bzw. 
erhebliche Verletzungen zu, was oft sogar den Tod zur Folge hat.  
Anders als andere Tiere flüchten Igel bei einem (bevorstehendem) 
Kontakt mit Mährobotern nicht, sondern rollen sich zum Schutz 
zusammen, sodass sie von dem Mähroboter verletzt oder getötet 
werden. Verletzte Tiere sind hierbei meist einer sehr langen und 
erheblichen Leidenszeit ausgesetzt. Da Mähroboter autonom und 
zugleich sehr geräuscharm agieren, erfolgt der Betrieb häufig auch in der 
Nacht - während der Igel typischerweise auf Nahrungssuche ist. 
 

Die Anzahl der auf diese Weise verletzten und getöteten Tiere ist schwer 

zu beziffern, da sich verletzte Igel in der Regel verkriechen und nicht 

aufgefunden werden. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 

http://www.hagen.de/
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-SP-02
http://www.wetterdienst.de/Wetter/Hagen
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sammelt seit September 2022 systematisch Daten zu Igelverletzungen 

durch Mähroboter. Seit Frühjahr 2023 wird ein Anstieg der Fälle um 30 

bis 50 Prozent verzeichnet.  
 

Nach Angaben des Tierschutzvereins Hagen e. V. ist in den letzten 
Jahren eine deutliche Zunahme an aufgefundenen Igeln mit 
Schnittverletzungen zu verzeichnen, welche typischerweise durch 
Mähroboter verursacht werden (abgeschnittene Schnauzen, abgetrennte 
Gliedmaßen). 
 

II. Rechtliche Würdigung 

Für den Erlass der Allgemeinverfügung ist die kreisfreie Stadt Hagen als 

untere Naturschutzbehörde örtlich und sachlich zuständig (§ 3 Abs. 1, 2 

BNatSchG i. V. m. § 2 Abs.1 Nr.3, Abs. 4 LNatSchG NRW).  

Die Allgemeinverfügung hat ihre rechtliche Grundlage in §§ 3 Abs. 2 und 

44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren 

der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Nach § 3 Abs. 2 

BNatSchG überwachen die für Naturschutz und Landschaftspflege 

zuständigen Behörden die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes 

und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und treffen 

nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen 

Maßnahmen, um deren Einhaltung sicherzustellen, soweit nichts 

anderes bestimmt ist.  

Der Europäische Igel (Erinaceus europaeus) ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 

c) BNatSchG i. V. m. Anlage 1 Bundesartenschutzverordnung eine 

besonders geschützte und somit vom Anwendungsbereich des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG umfasste Art. Andere kleine Wirbeltiere i. S. d. 

Allgemeinverfügung sind etwa alle Amphibien und Reptilien, welche 

gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) aa) BNatSchG i. V. m. Anlage 1 

Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und somit ebenfalls 

vom Anwendungsbereich des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG umfasst sind.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG untersagt u. a. jeden Angriff auf die 

körperliche Unversehrtheit, der die Verletzung oder Tötung eines 

geschützten Tieres zur Folge hat. Das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 

1 BNatSchG zielt auf den Schutz der Individuen ab und ist als solches 

einer populationsbezogenen Relativierung unzugänglich. Die 

Privilegierung aus § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG kommt allein 

Eingriffsvorhaben sowie Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 S. 1 

BNatSchG zugute, weshalb auch der Signifikanzansatz aus § 44 Abs. 5 

S. 2 Nr. 1 BNatSchG nicht auf andere Handlungen - hier der Betrieb von 

Mährobotern - übertragen werden kann.  

Die Hauptaktivitätszeiten von Igeln erstrecken sich insbesondere auf 

Dämmerungs- und Nachtzeiten. Währenddessen suchen Igel 

hauptsächlich nach Nahrung. Sie sind neben Grünanlagen und Parks vor 

allem auch in Gärten auf Nahrungssuche. Da Mähroboter autonom 

agieren und dabei sehr geräuscharm sind, werden sie auch in der Nacht 

in Betrieb genommen. Ist auf einer Grünfläche ein Mähroboter in Betrieb 

und stößt auf einen Igel, so verhält es sich typischerweise so, dass der 

Igel bei Kontakt nicht flüchtet, sondern sich totstellt und zum 

vermeintlichen Schutz zusammenrollt. Ein Großteil der aktuell auf dem 

Markt erhältlichen Mähroboter-Modelle erkennen Igel (noch) nicht als 

Hindernis und können Igel deshalb auch nicht mit ausreichend 

Sicherheitsabstand umfahren. Trifft ein Mähroboter auf einen Igel, fügen 

die scharfen Messer und rotierenden Klingen der Mähroboter den Igeln 

typischerweise Verstümmelungen bzw. erhebliche Verletzungen zu, was 

oft sogar den Tod des Igels zur Folge hat. Insbesondere im nächtlichen 

Betrieb von Mährobotern bzw. im Betrieb von Mährobotern zur 

Dämmerungszeit liegt mithin eine große Gefahrenquelle für Leib und 

Leben von Igeln. Durch das Verbot aus Ziffer 2.1. dieser 

Allgemeinverfügung wird die Wahrscheinlichkeit der Verletzung und 

Tötung von Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren durch Mähroboter, 

und damit die Verwirklichung des Verbotstatbestands aus § 44 Abs.1 

Nr.1 BNatSchG, erheblich reduziert.  

Das Verbot des Betriebs von Mährobotern während einer halben Stunde 

vor Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang des 

folgenden Tages, sprich während der Dämmerung und Nacht, ist gemäß 

§§ 3 Abs. 2, 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erforderlich, um die Einhaltung 

des Zugriffsverbots aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sicherzustellen. Die 

Generalklausel aus § 3 Abs. 2 BNatSchG kann - wie hier - insbesondere 

zwecks Verhütung rechtswidriger Verhaltensweisen herangezogen 

werden.  

Die Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von 

Mährobotern in der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang 

bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden Tages 

verfolgt einen legitimen Zweck. Igel als hauptsächlich dämmerungs-

/nachtaktive Tiere und andere kleine Wirbeltiere sollen vor der Gefahr 

einer Tötung oder Verletzung durch den Betrieb von Mährobotern 

während der Dämmerungs- bzw. Nachtzeit geschützt werden. Damit soll 

auch die mit dem Betrieb von Mährobotern einhergehende Gefahr einer 

Verwirklichung des Verbotes aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG reduziert 

bzw. für die Hauptaktivitätszeit des Igels ausgeschlossen werden. 

Die Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von 

Mährobotern in der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang 

bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden Tages stellt 

ein geeignetes Mittel zur Verwirklichung des vorgenannten Zwecks dar. 

Das Verbot des Betriebs von Mährobotern während der 

Hauptaktivitätszeit des Igels (Dämmerungs- und Nachtzeit) ist geeignet, 

die Gefahr von teilweise sogar schweren bis tödlichen Verletzungen von 

Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren durch Mähroboter erheblich zu 

verringern bzw. - in Bezug auf die Hauptaktivitätszeit des Igels - 

vollständig auszuschließen.  

Die Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von 

Mährobotern in der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang 

bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden Tages ist 

weiterhin erforderlich, da mildere Maßnahmen, mit denen ein 

vergleichbarerer Erfolg (erhebliche Reduzierung der Gefahr einer Tötung 

oder Verletzung von Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren durch den 

Betrieb von Mährobotern bzw. in Bezug auf die Hauptaktivitätszeit des 

Igels: vollständiger Ausschluss einer solchen Gefahr) mit einer 

vergleichbaren Sicherheit und einem vergleichbaren Aufwand 

herbeigeführt werden könnte, nicht ersichtlich sind. Der Erlass von 

individuellen Verboten, etwa nur für den Fall, dass Verstöße gegen § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auch tatsächlich festgestellt werden, wäre von 

geringerer Sicherheit, da dieses erst bei bereits festgestelltem Verstoß 

gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG greift. Weiterhin wäre eine effektive 

Durchsetzung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Rahmen eines solchen 

individuellen Verbotes nur mit deutlich höherem (Kontroll-) Aufwand, der 

in der Realität nicht zu bewerkstelligen ist, umsetzbar. Dies gilt umso 

mehr, als sich verletzte Igel in der Regel verkriechen und getötete Igel 

häufig von anderen Tieren gefressen und deshalb regelmäßig gar nicht 

aufgefunden werden können. Technisch ausgereiftere Modelle von 

Mährobotern, welche die Tiere erkennen und den Betrieb autonom 

einstellen bzw. die Tiere mit hinreichendem Sicherheitsabstand 

umfahren, werden nach aktuellem Kenntnisstand nicht oder in nur ganz 

geringem Umfang auf dem Markt angeboten. Für derartige Modelle 

besteht die Möglichkeit der Beantragung der Zulassung einer Ausnahme 

gemäß Ziffer 3.2. dieser Allgemeinverfügung.  

Des Weiteren ist der Erlass der Allgemeinverfügung angemessen, der 

beabsichtigte Zweck steht nicht außer Verhältnis zu der Intensität des 

Eingriffs. Diese Allgemeinverfügung verfolgt das Ziel eines effektiven 

Schutzes von Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren vor teilweise 

schweren bis tödlichen Verletzungen durch Mähroboter, mithin eine 

Verhinderung bzw. jedenfalls erhebliche Reduzierung der Gefahr einer 

Verwirklichung des Verbotes aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Mit § 69 

http://www.hagen.de/
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Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG und der hierin festgeschriebenen 

Sanktionsmöglichkeit von (auch fahrlässigen) Verstößen mit Geldbuße 

bis zu fünfzigtausend Euro brachte der Bundesgesetzgeber zum 

Ausdruck, welch hohes öffentliches Interesse an der Durchsetzung einer 

Einhaltung dieses Verbotes besteht. Demgegenüber verbietet Ziffer 2.2. 

dieser Allgemeinverfügung den Einsatz von Mährobotern nur während 

der Nacht- bzw. Dämmerungszeit, lässt einen Einsatz im Übrigen also 

völlig unberührt. Es verbleiben viele Stunden Zeit, um Mähroboter 

zwischen Sonnenauf- und -untergang in Betrieb zu nehmen bzw. effektiv 

nutzen zu können. Insoweit erscheinen etwaige weitergehende private 

Interessen nachrangig. Darüber hinaus sieht diese Allgemeinverfügung 

generelle Ausnahmen (Ziffer 3.1.) sowie die Möglichkeit der Beantragung 

der Zulassung einer Ausnahme (Ziffer 3.2.) bzw. einer Befreiung (Ziffer 

3.3.) von dem Verbot aus Ziffer 1. dieser Allgemeinverfügung vor.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt im öffentlichen 

Interesse nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfällt die 

aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe.  
 

Grundsätzlich hätte eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung 

aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die Ge- und Verbote der 

Allgemeinverfügung für die Dauer eines verwaltungsgerichtlichen 

Verfahrens nicht beachtet werden müssten, der Betrieb von Mährobotern 

während der Nacht sowie Dämmerung also fortgesetzt werden könnte 

und hierdurch weiterhin ein erhebliches Verletzungs- bzw. Tötungsrisiko 

durch den Einsatz von Mährobotern zulasten von Igeln und anderen 

kleinen Wirbeltieren bestünde. Das Entfallen der aufschiebenden 

Wirkung wird durch ein überwiegendes öffentliches Interesse der 

Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung 

gerechtfertigt, welches gegenüber dem Interesse Einzelner an einer 

ungehinderten, weiteren Nutzung von Mährobotern auch während der 

Dämmerung und Nacht nach Abwägung sämtlicher rechtlicher und 

sachlicher Gesichtspunkte überwiegt. Hierbei wurde insbesondere das 

Interesse der Betreiber von Mährobotern an einer uneingeschränkten 

Nutzung sowie das Interesse an einer effektiven Verhinderung der 

Verwirklichung des zum Teil sogar strafbewehrten Verbotstatbestandes 

aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch den Einsatz von Mährobotern 

berücksichtigt. Der Betrieb von Mährobotern während der Dämmerungs- 

und Nachtzeiten begründet eine erhebliche Gefahr in Form eines 

gesteigerten Verletzungs- und Tötungsrisiko für Igel und andere kleine 

Wirbeltiere. Zu berücksichtigen ist auch, dass Mähroboter außerhalb der 

Verbotszeit weiterhin - ohne dass diese Allgemeinverfügung den Einsatz 

insoweit beschränken würde - eingesetzt werden können. Es sind keine 

überwiegenden Gründe ersichtlich, die eine fortgesetzte Duldung des 

Betriebs von Mährobotern in der Dämmerungs- und Nachtzeit und des 

damit einhergehenden, vermeidbaren Verletzungs- und Tötungsrisikos 

für Igel und andere kleine Wirbeltiere rechtfertigen würden, bis etwa eine 

(häufig mehrere Jahre Zeit in Anspruch nehmende) gerichtliche Klärung 

erfolgt ist. Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung 

der Anordnung überwiegt damit dem eventuellen Interesse an einer 

aufschiebenden Wirkung der hiervon Betroffenen.  

Von einer Anhörung konnte gem. § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG NRW 

abgesehen werden, da es sich vorliegend um eine Allgemeinverfügung 

handelt, für die auch nach den Umständen des Einzelfalls eine Anhörung 

nicht geboten ist. Wesentliche Rechte des Betroffenen stehen nicht auf 

dem Spiel. 
 

Hinweise 

Die Entscheidung über eine Befreiung nach § 67 BNatSchG ist nach dem 

Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) i. V. m. 

der Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW – AVwGebO 

NRW) gebührenpflichtig (Tarifstelle 7.2.2.4).  

Verstöße gegen § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG stellen 

Ordnungswidrigkeiten dar, welche mit einem Bußgeld von fünf bis zu 

fünfzigtausend Euro geahndet werden können (§ 69 Abs. 2 Nr. 1 

BNatSchG).  
 

Bei vorsätzlicher Begehung und Betroffenheit streng geschützter Arten 

werden Verstöße als Straftat (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

Geldstrafe) verfolgt (§§ 69 Abs. 2 Nr. 1 und 71 Abs. 1 BNatSchG).  
 

Zu Ziffer 2. der Allgemeinverfügung wurde die sofortige Vollziehbarkeit 

gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet. Eine Klage hat somit keine 

aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass Sie sich an die 

Anordnungen halten müssen, auch wenn Sie einen Rechtsbehelf gegen 

die Allgemeinverfügung eingelegt haben. Auf Antrag kann das Gericht 

der Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise 

wiederherstellen (§ 80 Abs. 5 VwGO).  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 

59821 Arnsberg erhoben werden. Falls die Frist durch das Verschulden 

eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 

Verschulden der Vollmachtgeberin oder dem Vollmachtgeber 

zugerechnet werden. 
 

Hagen, 05.02.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Pietro Illuzzi : „Inhaftiert JVA Italien,, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 05.02.2026, Akten-
zeichen 55/711E-55011,u.a. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 05.02.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Mariya Goranova Borislavova – aktuell „Unbekannt“, zuletzt 
bekannte Wohnanschrift: „Oeger Str. 46, 58119 Hagen“und 
„Wehringhauser Str. 31, 58089 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend 
und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: 
 

Einstellungsbescheide der Stadt Hagen vom 05.02.2026, Aktenzeichen 
55/712B – 51706/51707. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zur Zeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 05.02.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

http://www.hagen.de/
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet 
Einzelhandel Hassleyer Straße 
hier:  
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungs-

verfahren 
b) Satzungsbeschluss 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.09.2025 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a. Nach eingehender Prüfung der öffentlichen und privaten Belange 
werden die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung vorgebrachten Anregungen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
zurückgewiesen bzw. es wird ihnen im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen der Verwaltung entsprochen. Die Sitzungsvorlage 
wird Bestandteil des Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand 
der Niederschrift. 

 

b. Der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss 
gehörende Bebauungsplan Nr. 6/19 (692) wird gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB in der zurzeit gültigen Fassung als Satzung beschlossen. 
Dem Bebauungsplan ist die Begründung aus April 2025 gemäß § 
9 Abs. 8 BauGB beigefügt, die als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift ist. 

 

Das ca. 0,9 ha große Plangebiet befindet sich im Osten des Stadtteils 
Hagen-Emst südlich der Haßleyer Straße. 
 

Es wird begrenzt durch: 
 

▪ die Haßleyer Straße im Norden, 

▪ gemischt genutzte Gebäude mit Einzelhandelseinrichtungen 
sowie Wohnbebauung im Westen, 

▪ Grünflächen im Osten und Süden. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit 
abgeschlossen. 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Bebauungsplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1: 500 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Hassleyer Straße 
wird hiermit ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 
Buchstabe f) der GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
wegen Planungsschäden infolge der Aufstellung/Änderung eines 
Bebauungsplanes:  
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 S. 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der 

Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3, Abs. 4 S. 2, nach § 13 Abs. 
2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 sowie § 35 Abs. 6 S. 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a. bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden 

oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 
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sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b. einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c. (aufgehoben) 
d. bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 nicht 

für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Internet 
veröffentlicht worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,  

e. bei Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 5 der Inhalt der 
Bekanntmachung zwar in das Internet eingestellt wurde, aber die 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich gemacht wurden, 

f. bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 
oder 

g. bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die 
Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 
Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Hassleyer Straße als Satzung 
in Kraft. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 10 Abs. 3 BauGB liegen der Vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 6/19 (692) Sondergebiet Einzelhandel Hassleyer Straße, die 
Begründung vom September 2025 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und die 
zusammenfassende Erklärung vom Februar 2026 gemäß § 10a Abs. 1 
BauGB ab sofort beim Fachbereich Geoinformation und 
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den Bebauungsplan, die 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Menü: Unser Service / Planen, 
Bauen und Wohnen / Stadtpläne - Das GeoDatenPortal / Planen und 
Bauen eingesehen werden. 
 

Hagen, 03.02.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 108  Einzelhandel 
Emst 
hier: Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg gemäß § 6 Abs. 
1 BauGB vom 08.01.2026 und Wirksamkeit der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 108  Einzelhandel Emst 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Die Bezirksregierung Arnsberg als höhere Verwaltungsbehörde hat mit 
Verfügung vom 08.01.2026 - Az.: 35.02.04.01-012/2025-001 - die vom 
Rat der Stadt Hagen am 03.07.2025 beschlossene Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 108 Einzelhandel Emst gemäß § 6 Abs. 1 
BauGB genehmigt. 
 

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 
 

Unter Bezugnahme auf Ihren o.g. Antrag genehmige ich die vom Rat der 
Stadt Hagen am 03.07.2025 beschlossene 108. Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes – Einzelhandel Emst – gemäß § 6 Abs.1 BauGB 
mit folgenden Nebenbestimmungen: 
 

Der Umweltbericht ist um Aussagen zu Nr. 2 lit. b  lit. hh („der 
eingesetzten Techniken und Stoffe“) sowie einer allgemeinver-
ständlichen Zusammenfassung (Nr. 3 lit. c) der Anlage 1 zum BauGB zu 
ergänzen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
gez. M. Steimann-Menne 
 

– Vorstehende Genehmigung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Genehmigung wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB hiermit 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird 

die Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 108 - Einzelhandel 
Emst - wirksam. 
 

Die oben genannten Auflagen wurde in die Begründung - Teil A und B - 
eingearbeitet. Die Fassungen vom Februar 2026 ersetzen die 
Fassungen vom September 2024. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 6 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der 
GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. 
Juli 2025 (GV. NRW. S. 618). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der 

Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3, Abs. 4 S. 2, nach § 13 Abs. 
2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 sowie § 35 Abs. 6 S. 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a. bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, 

Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht 
beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt 
worden sind, 

b. einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c. (aufgehoben) 
d. bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 

nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im 
Internet veröffentlicht worden ist und die Begründung für die 
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes 
nachvollziehbar ist,  

e. bei Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 5 der Inhalt der 
Bekanntmachung zwar in das Internet eingestellt wurde, aber 
die Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich gemacht wurden, 

f. bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

g. bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
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3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die 
Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 
Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 6 Abs. 5 S. 3 BauGB liegt der Plan zur Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 108 Einzelhandel Emst, die Begründung, 
Teil A und Teil B - vom Februar 2026 gemäß § 5 Abs. 5 BauGB sowie 
die zusammenfassende Erklärung vom Februar 2026 gemäß § 6a Abs. 
1 BauGB ab sofort beim Fachbereich Geoinformation und 
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den Plan zur Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Menü: Unser Service / Planen, Bauen 
und Wohnen / Stadtpläne - Das GeoDatenPortal / Planen und Bauen 
eingesehen werden. 
 

Hagen, 03.02.2026                           Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
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